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Beſprechungen.
Dogmeng  ichte

*
—  — Der Streit über die ſelige Schau Gottes (1331—1338). Von

Dr. eorg offmann 8⁰ (194 S.) Leipzig 1917, Hinrichs. 8.—
Vorwort zum ritten and ſeines ehr bu der Dogmengeſchichte be⸗

zeichnet Seeberg, Unter Anerkennung der ielfach ausgezeichneten rbeiten
atholiſcher Forſcher, als „ein dringendes Bedürfnis, daß auch die proteſtantiſche

7 eologie ſich eit äufiger und intenſiver mit der mittelalterlichen Theologie
befaßt als leider eute üblich Tatſächlich eg hier Ein reiches noch
viel ausgebeutetes Forſchungsgebiet, für deſſen Bearbeitung für die

Dogmengeſchichte wie für die der Theologie viel werden
kann Doch hat dieſes Arbeitsgebiet auch ſeine eigenen Schwierigkeiten Von

anderem abgeſehen, cheint hier gerade die Sprache j Ze manchen das QuellenW
W. verſtändnis und amit die erfolgreiche Arbeit erſchweren Vertrautheit mit

Sprache und Terminologie der Zeit der die Quellen angehören iſt 1 für deren
Verſtändnis unerläßliche Vorbedingung Di enntnt' der lateiniſchen Sprache
der klaſſiſchen Zeit mag 10 wohl genuügen die einzelnen Worte überſetzen,
gibt aber keine Bürgſchaft afür, daß lan auch den Sinn der Quellen faßt
Gerade in der vorliegenden Arbeit drängt ſich dem eſer auf, wie der Ver⸗
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faſſer mit dieſer Schwierigkeit ämpfen hat und der Kampf geht nicht immer
wie hier glei beigefügt ſei zugunſten des erfaſſer aus

Wann erhalten die ere  en die beſeligende Anſchauung Gottes glei nach* dem ode bzw nach der Läuterung egfeuer, oder erſt nach der Auferſtehung
und dem allgemeinen Gericht? Das iſt die Streitfrage deren der Ver⸗

darſtellt ohanne XII die Anſicht vorgetragen, bis zum
üngſten Tage hätten die Seelen der exre  en nur die Anſchauung der Menſch
heit hriſti und erſt nach dem allgemeinen Gericht die Anſchauung Gottes Die
Anſicht fand vielfachen Widerſpruch; die theologi atu der Pariſer Uni⸗
verſität Tkläarte dagegen und den die rage ihrem Sinne zu
entſcheiden Der ließ die rage bon Theologen eingehend ſtudieren Kurz
vor ſeinem Tode widerrief die bon ihm vorgetragene Anſicht e Ulle war

chon vorbereite der die entgegengeſetzte Lehre ertrat nfolge ſeines ode
kam ie Bulle nicht mehr zur Ausfertigung Sein Nachfolger enedi XII
egte die rage wiederum Theologen zum Studium vor und definierte die ehre
Die Seelen der exe  en rhalten glei nach dem Tode bzw nach der Läuterung
Im Fegfeuer die beſeligende Anſchauung Gottes Selbſtverſtändlich hatten ſich die
Gegner Johannes' XXII — Armutsſtreit die Gelegenheit nicht nigehen aſſen, die
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Streitfrage gegen Papſt und Papſttum auszuſpielen, allen Odbam. der
eide Päpſte, ohanne und Benedikt, als Häretiker bezeichnete und ihre etzung
verlangte. Gerade in am ie man 10 vielfach gedankliche Verwandtſchaft
mit Luther, und ſo chreibt der Verfaſſer Im Vorwort: 77 Haller (Papſttum
und Kirchenpolitik 19031] 96) emerkt, man nune wohl ſagen, daß die
ewegung des großen Abfalls im 16 ert einem e Jo⸗

Man braucht nur die Schrift „An den chriſtlichenhannes XXII gegolten habe
einzuſehen, eine Beſtätigung dieſes Urteils nden Wiederum

ertritt auch die Oppoſition die Visio-Lehre des Papſtes edanken, die nach
zwei Jahrhunderten von einem Kämpfer, der reilich auf einem andern und
feſteren Grunde and, kraftvo wieder aufgenommen werden. am ewinnt
die vorliegende Schrift ein Anrecht, ſich als eme abe zum 400jährigen Geburts⸗
tage der Reformation zu bezeichnen.“

Die Arbeitsweiſe des erfaſſer ich an einem Beiſpiele, das m erſter
Linie den Dominikaner Thomas Walleis betrifft, arlegen. Thomas war in
einer Predigt für die Anſicht eingetreten, nach welcher die Anſchauung Gottes
nicht bis zum üngſten Tage verſchoben ird enige Tage nach der Predigt
wurde bon der Inquiſition verhaftet. et hieß es, der run hierfür ſei
eben, eil Thomas ſich die Anſicht des Papſtes ausgeſproche habe So
auch der erſaſſe „Da Thomas Gefangenſetzung nur wenige Tage nach ſeiner
Predigt erfolgte, iſt unmögli glauben, daß nicht der wirkliche Grund

ſeine Polemik die Sonderlehre Johannes' geweſen ſein ollte“ 23)
Das re reilich der dem Könige Philipp gegenüber, der für Thomas
eintrat, wiederholt ab; Thomas habe ſich durch andere Außerungen in ſeiner
Predigt der Häreſie verdächtig gemacht Und tatſächlich iſt in den Prozeßakten

Thomas vbon dieſer Anklage keine Rede, und ebenſowenig iſt das der Fall
V einer vom einberufenen Theologenverſammlung, m der neben anderem
Irrtümer des Thomas zur Beurteilung vorgelegt wurden. 0 Gründe aber
gelten für den erfaſſer nicht „Den n aber Unter Angabe des wahren
Grundes ſe zu aſſen, wäre unklug geweſen. Damit dre chon
eine er Entſcheidung gefällt geweſen, während der doch ſehr wohl wußte,
daß die Meinungen der Kardinäle und agiſter Über die Streitfrage auseinander⸗
gingen.“ Auf den Umſtand, den der dem nig gegenüber betont, daß
doch auch andere in dieſem Punkte wie Thomas lehrten, ieſe aber nicht ver⸗

haftet ſeien, geht der Verfaſſer nicht weiter ein. Und vie rklärt ſich daß Thomas
VW Haft ehalten wurde auch nach der Thronbeſteigung Benedikts XII., der doch
in dieſer rage mit Thomas übereinſtimmte?

Urandu über le Visio-Frage eine Schrift erfaßt und ſie dem
überreicht Auch ertrat die Anſicht, die ſelige Anſchauung Gottes werde den
Gerechten glei nach dem ode zuteil. Der gab die Schrift mehreren
Theologen zur Durchſicht Elf Sätze wurden beanſtandet, darunter aber nicht
der Satz bon dem ſofortigen Eintritt der Anſchauung Gottes Der berief
die vorhin erwähnte Theologenverſammlung, im der chtzehn Sätze zur Prüfung
vorgelegt wurden, jene elf des Urandu ſowie ſieben andere, die ſich teilweiſe mit
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denen des Thomas Walleis deckten. Selbſtverſtändlich enthielt keiner der Sätze
ie Frage nach dem Zeitpunkt, In dem die Visio eintri Der Verfaſſer aber

chreibt „Aus wohlerwogener Abſicht bietet kein einziger präzis die Hauptſtreit⸗
rage Wann elangen die abgeſchiedenen Seelen zur Schau Gottes 2, und ebenſogehen ihr auch die ota der Magiſter mögli aus dem ege“ 43) „Auswohlerwogener Abſi dazu verweiſt der Verfaſſer auf 23 f., gezeigthatte, ſei nmög glauben, der run der Gefangennahme des Thomas
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habe nicht un ſeiner Polemik die Sonderlehre Johannes elegen. Es iegdoch gewi n  er, anzunehmen, Thomas ſei nicht aus dieſem Grunde In Haft

enommen, wie auch die Schrift des Durandus nicht dieſes Punktes
beanſtandet wurde, und dementſprechend wurde den Theologen auch nicht dieſe
rage vorgelegt, ondern eben jene, die beanſtande worden

Am erſten und weiten Tag der Verhandlung gaben die Theologen den
einzelnen Atzen ihr Urteil ab; die Mehrzahl der Sätze wurde für „irrig“ erklärt,
bei andern gingen die Nſi

en auseinander. Acht Tage ſpäter and eine dritte
Sitzung Den Bericht 7  ber teſe Sitzung hat der Verfaſſer vollſtändig
mißverſtanden. Er chreibt „Acht Tage nach dieſer [Verhandlung! erklärten

2*2*

9

90

11

— — Des Thonet Malen deckten. Sühibenmarddtn enthen Umee e Sätze

ie Frage nach dem Zeitpunkt, in dem die Visio eintritt. Der Verfaſſer aber

ſchreibt: „Aus wohlerwogener Abſicht bietet kein einziger präzis die Hauptſtreit⸗

frage: Wann gelangen die abgeſchiedenen Seelen zur Schau Gottes 2, und ebenſo

gehen ihr auch die Vota der Magiſter möglichſt aus dem Wege“ (S. 43). „Aus

530

wohlerwogener Abſicht“, dazu verweiſt der Verfaſſer auf S. 23 f., wo er gezeigt

hatte, es ſei unmöglich zu glauben, der Grund der Gefangennahme des Thomas

20

habe nicht in ſeiner Polemik gegen die Sonderlehre Johannes' gelegen. Es liegt

doch gewiß näher, anzunehmen, Thomas ſei nicht aus dieſem Grunde in Haft

genommen, wie auch die Schrift des Durandus nicht wegen dieſes Punktes

beanſtandet wurde, und dementſprechend wurde den Theologen auch nicht dieſe

Frage vorgelegt, ſondern eben jene, die beanſtandet worden waren.

Am erſten und zweiten Tag der Verhandlung gaben die Theologen zu den

einzelnen Sätzen ihr Urteil ab; die Mehrzahl der Sätze wurde für „irrig“ erklärt,

bei andern gingen die Anſichten auseinander. Acht Tage ſpäter ſand eine dritte

Sitzung ſtatt. Den Bericht über dieſe Sitzung hat der Verfaſſer vollſtändig

mißverſtanden. Er ſchreibt: „Acht Tage nach dieſer Verhandlung! .. erklärten

61

1

die 13 Magiſter .. zu Protokoll, daß ſie beſagte Artikel für irrig hielten und

daß, wer ſie bejahe und hartnäckig feſthalte, ein Ketzer ſei, unbeſchadet der er⸗

wähnten Diſtinktionen und Modifikationen und unter Wiederholung der bei der

Eröffnung der Beratung abgegebenen Protestatio. Nur der Dekan von Lincoln,

Antonius Bec, wünſcht bezüglich aller Sätze noch weitere Erwägungen, der Erz⸗

biſchof von Rouen wenigſtens beim 17., Bernardus Oliverii beim 5., 6. und 17.,

während er zum 7. ſeine Übereinſtimmung mit dem Erzbiſchof erilärte. Der

12. Artikel, über den nicht einmal ein Votum per maiora zuſtande gekommen

war, — daß die heiligen Seelen nicht jetzt, ſondern erſt am Gerichtstage die

Heloria corporis zu beſitzen wünſchen —, wird ſtillſchweigend mit zu den irrigen

gerechnet. Wenn alle Magiſter ſich jetzt damit einverſtanden erklären, wird wohl

.

inzwiſchen ein erfolgreicher Druck auf die Widerſtrebenden ausgeübt worden ſein“

0

(S. 47 f.). Die „weiteren Erwägungen“, die einige Theologen noch wünſchten,

werden S. 49 ſo erklärt, als ob jene Theologen die Abſtimmung über die be⸗

treffenden Artikel noch hinausgeſchoben wiſſen wollten. In dem offiziellen Bericht

nun, auf den der Verfaſſer ſich ſtützt, heißt es, den Thrologen ſei die Frage vor⸗

gelegt worden utrum, ubi dixerunt in supradictis responsionibus suis certos

articulos erroneos esse, ipsos articulos vel eorum aliquem tenere et as-

serere pertinaciter sit horeticum, alſo: ob da, wo ſie in den obengenannten

Antworten (nämlich in der erſten und zweiten Sitzung] geſagt haben, gewiſſe

Artikel ſeien irrig, es häretiſch ſei, jene Artikel oder einen von ihnen hartnäckig

zu halten und zu behaupten. Mit andern Worten, die Theologen werden ge⸗

fragt nach dem Sinn, den das Urteil erroneum hat, das ſie für gewiſſe Artikel

gegeben hatten. Und die Theologen beantworten dieſe Frage non discedentes a

suis primis responsionibus mit ja, salvis distinctionibus et modificationibus

supradictis. Alſo die Theologen bleiben vollkommen bei ihrem früheren Urteil,

erklären aber, daß ſie das Urteil „irrig“ ſo verſtehen, daß es häretiſch ſei, einendie Magiſter rotokoll, daß ſie beſagte Artikel für irrig hielten und
daß, wer ſie bejahe und hartnäckig feſthalte, ein Ketzer ſei, unbeſchadet der .

wähnten Diſtinktionen und Modifikationen und unter Wiederholung der bei der
Eröffnung der eratung abgegebenen Protestatio. Nur der elan von Lincoln,

Antonius Bec, wünſcht ezügli aller Sätze noch weitere Erwägungen, der Erz
biſchof vbon Rouen wenigſtens beim 17 Bernardus Oliverii beim 5., und 7.,
während er zum ſeine Übereinſtimmung mit dem Erzbiſchof erilärte. Der

Artikel, über den nicht einmal ein Otum Der maiora zuſtande gekommen
war, daß die eiligen Seelen nicht jetzt, ondern erſt Qn Gerichtstage die2*
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— — Des Thonet Malen deckten. Sühibenmarddtn enthen Umee e Sätze

ie Frage nach dem Zeitpunkt, in dem die Visio eintritt. Der Verfaſſer aber

ſchreibt: „Aus wohlerwogener Abſicht bietet kein einziger präzis die Hauptſtreit⸗

frage: Wann gelangen die abgeſchiedenen Seelen zur Schau Gottes 2, und ebenſo

gehen ihr auch die Vota der Magiſter möglichſt aus dem Wege“ (S. 43). „Aus

530

wohlerwogener Abſicht“, dazu verweiſt der Verfaſſer auf S. 23 f., wo er gezeigt

hatte, es ſei unmöglich zu glauben, der Grund der Gefangennahme des Thomas
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habe nicht in ſeiner Polemik gegen die Sonderlehre Johannes' gelegen. Es liegt

doch gewiß näher, anzunehmen, Thomas ſei nicht aus dieſem Grunde in Haft

genommen, wie auch die Schrift des Durandus nicht wegen dieſes Punktes

beanſtandet wurde, und dementſprechend wurde den Theologen auch nicht dieſe

Frage vorgelegt, ſondern eben jene, die beanſtandet worden waren.

Am erſten und zweiten Tag der Verhandlung gaben die Theologen zu den

einzelnen Sätzen ihr Urteil ab; die Mehrzahl der Sätze wurde für „irrig“ erklärt,

bei andern gingen die Anſichten auseinander. Acht Tage ſpäter ſand eine dritte

Sitzung ſtatt. Den Bericht über dieſe Sitzung hat der Verfaſſer vollſtändig

mißverſtanden. Er ſchreibt: „Acht Tage nach dieſer Verhandlung! .. erklärten
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die 13 Magiſter .. zu Protokoll, daß ſie beſagte Artikel für irrig hielten und

daß, wer ſie bejahe und hartnäckig feſthalte, ein Ketzer ſei, unbeſchadet der er⸗

wähnten Diſtinktionen und Modifikationen und unter Wiederholung der bei der

Eröffnung der Beratung abgegebenen Protestatio. Nur der Dekan von Lincoln,

Antonius Bec, wünſcht bezüglich aller Sätze noch weitere Erwägungen, der Erz⸗

biſchof von Rouen wenigſtens beim 17., Bernardus Oliverii beim 5., 6. und 17.,

während er zum 7. ſeine Übereinſtimmung mit dem Erzbiſchof erilärte. Der

12. Artikel, über den nicht einmal ein Votum per maiora zuſtande gekommen

war, — daß die heiligen Seelen nicht jetzt, ſondern erſt am Gerichtstage die

Heloria corporis zu beſitzen wünſchen —, wird ſtillſchweigend mit zu den irrigen

gerechnet. Wenn alle Magiſter ſich jetzt damit einverſtanden erklären, wird wohl

.

inzwiſchen ein erfolgreicher Druck auf die Widerſtrebenden ausgeübt worden ſein“

0

(S. 47 f.). Die „weiteren Erwägungen“, die einige Theologen noch wünſchten,

werden S. 49 ſo erklärt, als ob jene Theologen die Abſtimmung über die be⸗

treffenden Artikel noch hinausgeſchoben wiſſen wollten. In dem offiziellen Bericht

nun, auf den der Verfaſſer ſich ſtützt, heißt es, den Thrologen ſei die Frage vor⸗

gelegt worden utrum, ubi dixerunt in supradictis responsionibus suis certos

articulos erroneos esse, ipsos articulos vel eorum aliquem tenere et as-

serere pertinaciter sit horeticum, alſo: ob da, wo ſie in den obengenannten

Antworten (nämlich in der erſten und zweiten Sitzung] geſagt haben, gewiſſe

Artikel ſeien irrig, es häretiſch ſei, jene Artikel oder einen von ihnen hartnäckig

zu halten und zu behaupten. Mit andern Worten, die Theologen werden ge⸗

fragt nach dem Sinn, den das Urteil erroneum hat, das ſie für gewiſſe Artikel

gegeben hatten. Und die Theologen beantworten dieſe Frage non discedentes a

suis primis responsionibus mit ja, salvis distinctionibus et modificationibus

supradictis. Alſo die Theologen bleiben vollkommen bei ihrem früheren Urteil,

erklären aber, daß ſie das Urteil „irrig“ ſo verſtehen, daß es häretiſch ſei, einengloria Corporis zu beſitzen wünſchen ird ſtillſchweigend mit den irrigengerechnet. Wenn alle Magiſter ſich jetzt ami einverſtanden erklären, ird wohl

4  V inzwiſchen ein erfolgreicher ruck auf die Widerſtrebenden ausgeübt worden ſein“10
VI  N

47 Die „weiteren Erwägungen“, die einige Theologen noch Un  en,
werden S ſo erklärt, als ob jene Theologen die Abſtimmung über die be⸗
treffenden Artikel noch hinausgeſchoben wiſſen wollten In dem offiziellen Bericht7 nun, auf den der Verfaſſer ſich es, den Theologen ſei die rage vor⸗2*

9

90

11

— — Des Thonet Malen deckten. Sühibenmarddtn enthen Umee e Sätze

ie Frage nach dem Zeitpunkt, in dem die Visio eintritt. Der Verfaſſer aber

ſchreibt: „Aus wohlerwogener Abſicht bietet kein einziger präzis die Hauptſtreit⸗

frage: Wann gelangen die abgeſchiedenen Seelen zur Schau Gottes 2, und ebenſo

gehen ihr auch die Vota der Magiſter möglichſt aus dem Wege“ (S. 43). „Aus

530

wohlerwogener Abſicht“, dazu verweiſt der Verfaſſer auf S. 23 f., wo er gezeigt

hatte, es ſei unmöglich zu glauben, der Grund der Gefangennahme des Thomas

20
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daß, wer ſie bejahe und hartnäckig feſthalte, ein Ketzer ſei, unbeſchadet der er⸗
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während er zum 7. ſeine Übereinſtimmung mit dem Erzbiſchof erilärte. Der

12. Artikel, über den nicht einmal ein Votum per maiora zuſtande gekommen

war, — daß die heiligen Seelen nicht jetzt, ſondern erſt am Gerichtstage die
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inzwiſchen ein erfolgreicher Druck auf die Widerſtrebenden ausgeübt worden ſein“
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(S. 47 f.). Die „weiteren Erwägungen“, die einige Theologen noch wünſchten,

werden S. 49 ſo erklärt, als ob jene Theologen die Abſtimmung über die be⸗

treffenden Artikel noch hinausgeſchoben wiſſen wollten. In dem offiziellen Bericht

nun, auf den der Verfaſſer ſich ſtützt, heißt es, den Thrologen ſei die Frage vor⸗

gelegt worden utrum, ubi dixerunt in supradictis responsionibus suis certos

articulos erroneos esse, ipsos articulos vel eorum aliquem tenere et as-

serere pertinaciter sit horeticum, alſo: ob da, wo ſie in den obengenannten

Antworten (nämlich in der erſten und zweiten Sitzung] geſagt haben, gewiſſe
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zu halten und zu behaupten. Mit andern Worten, die Theologen werden ge⸗

fragt nach dem Sinn, den das Urteil erroneum hat, das ſie für gewiſſe Artikel

gegeben hatten. Und die Theologen beantworten dieſe Frage non discedentes a

suis primis responsionibus mit ja, salvis distinctionibus et modificationibus

supradictis. Alſo die Theologen bleiben vollkommen bei ihrem früheren Urteil,

erklären aber, daß ſie das Urteil „irrig“ ſo verſtehen, daß es häretiſch ſei, einengelegt worden Utrum, Ubi dixerunt I supradictis responsionibus UlS certos

articulos ES8Se, 1IPSOS articulos VSI aliquem tenere et 8
Lerere pertinaciter Sit hereticum, alſo ob da, ſie in den obengenannten

Antworten nämli in der erſten und weiten Sitzung! geſagt aben, gewiſſe
Artikel ſeien irrig, e8 areti ſei, jene Artikel oder einen von ihnen hartnäckig

halten und behaupten Mit andern rten, die Theologen werden 9fragt nach dem Sinn, den das Urteil hat, das ſie für gewiſſe Artikel
gegeben hatten Und die Theologen beantworten dieſe rage IIOII discedentes
SUis primis responsionibus mit 14, Salvis distinetionibus et modificationibus
supradictis. Alſo die Theologen leiben vollkommen bei ihrem fr  eren Urteil,
erklären aber, daß ſie das Urteil „irrig“ ſo verſtehen, daß e8 ſei, einen
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ſolchen als irrig bezeichneten Satz ha  ãcki halten und zu behaupten. Nur 7
die oben erwähnten wollen bezüglich der von ihnen genannten Artikel noch weitere *
Unterſuchungen anſtellen nämlich bezügli der rage ob das „irrig in dem
genannten Sinn zu verſtehen ſei Von anderem iſt dieſer ritten Sitzung
überhaupt nicht die Rede ami iſt natürli die weitere Erörterung, die der
erfaſſer an ſeine Urige Auffaſſung anknüpfen en glaubte infällig Aber

darf ſi

2 doch wundern, wie in einem ſo ei verſtändlichen Satz ein der⸗
rtiger Irrtum unterlaufen konnte.

Aus dieſem Mißverſtändnis rklärt iellei auch wie der Verfaſſer 27
vom Papſte ſchreiben konnte „Von dem ula  en, das inzwiſchen bom bis

September die agiſter Avignon über ſieben ſeiner Sätze abgegeben hatten,
chreibt der Papſt gemein iſt der rie des Papſtes an den nig bom 18 No⸗
bember nicht eine Aus welchem Grunde, ird 2 uns aus dem
ula  en ſelbſt ergeben

Aber gerade dieſer rie bezieht ſich offenbar auf Ata  en, 10 auch
auf die nähere Beſtimmung, die das Urteil rrig“ September erhalten
e. Der chreibt, Thomas ſei von den Inquiſitoren verhaftet nicht

ſeiner ehre Über die Visio, „Sed Aula odem SermoOn0e plura predi-
ATSe presumpserat, gue Per plures magistros theologia sunt iudicata
816 SrTronea, quod pertinaciter heretieus est censendus „

d verſchiedenes ſeiner Rede hätten mehrere agiſter für ſo gehalten
daß der das hartnäckig ehaupte als Häretiker anzuſehen iſt Freilich der
Verfaſſer gibt das ſo wieder Nachdem der Papſt!] den run der eſangen⸗
ſetzung ſtereotyp wiederholt hat emerkt eLr weiter daß Thomas wegen hart⸗
näckigen Fe an ſeinen Irrtümern als eher anzuſehen ſei 26)

Wo eg der run ſür eine ol Wiedergabe des Inhalts
der Quellen? Sollt nicht geringe enntni der Sprache ſein? Man

e8 faſt annehmen Ein eiſpie Thomas alleis atte ſich mehrfach
über arte Behandlung 1 der Haft beklagt der nig verwendete ſich für ihn

Sieder ſorgie für Abhilſe und teilte dem nig 20 März 1334 mit
autem detinetur oma humaniter, quod frmiter credimus, quod n6EGC

cOonqueretur NSGS habebit materiam conquerendi „Er Ird ſo menſ
lich n Haft gehalten, daß wir ſeſt lauben er ird ſich nicht eklagen und auch

Thomaskeinen run zur age aben Das gibt der Verſaſſer wieder
werde aber, wie er eſt glaube (), [das iſt vom Verfaſſer! ſo men in
Haft gehalten, daß ſich weder beklage noch dazu Urſache habe“ 28)

Das Geſagte möge zur Beleuchtung der Arbeitsweiſe des Verfaſſers genügen.
An den bisher erwähnten Stellen handelt * ſich m Wiedergabe vbon Texten,

deren Verſtändnis enntnt der eigentlich philoſophiſch⸗stheologiſchen
Terminologie Zeit nicht erforderlich iiſt Wenn ſich um Texte
handelt, iſt der erfaſſer iellei noch weniger glücklich. So emerkte allein
mMN der Überſetzung der ſo igen Definition Benedikts XII zwei bzw drei Fehler

So ehr eS alſo auch zu egrüßen wäre, enn nach dem Unſche See⸗
bergs auch nichikatholiſche Forſcher auf dem Gebiete der mittelalterlichen eolog
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Eer und intenſiber arbeittten, ſo ſehr müßte aber zin gefordert werden, daß
rIu ſie vor allem mit der Denk⸗ und Sprechweiſe jener Zeit ſich vertraut machtenSonſt müßten die Ergebniſſe ihrer Arbeiten immer recht zweifelha bleiben, und

I der Fortſchritt m der Erkenntnis jener Zeit würde eher gehemmt als gefördertSo iſt durch vorliegende Arbeit eine eingehende monographiſche Behandlung jener
rage keineswegs überflüſſig geworden. Doch dre e8 wohl zu empfehlen, U⸗
nd das handſchriftlich noch vorliegende aterta gli vollſtändig ver:
offentlichen, ami man nicht genötigt iſt wie bisher, un wichtigen Punkten mit

Auszügen zu ehelſen. Vorläufig dürfte über  33 die rage vielleicht beſtenunterrichten Le Bachelet im Diet. de 60 cath II 657—696, eineArbeit, die der Verfaſſer nicht ekannt aben cheint.
Heinrich Lennertz

Kirchengeſchichte.Maria's Heerlijkheid 1IN Nederland Door F. Kronen—
burg VIII. Band Mit Bildern 8 (583 8 Amster-
dam 1914, Bekker lle acht Bände des orkes 32.—,

Leinwand geb 38.50, In Halbfranzband (Zu sieben Bänden)
45.— (einzelne An wWwerden nicht abgegeben).

Mit dieſem ande chließt das großartige Werk ab, das die Geſchichte der
Marienverehrung Iim heutigen Königreich der Niederlande von deren nfängen
durch alle Jahrhunderte hindurchführt (ogl un dieſer Zeitſchrift 72 19071
461 -463; 77 19097 231; 80 19111 356; 93 119171 207—- 211). Er
umfaßt die Zeit vom ausgehenden 17 Jahrhunder bis zur Gegenwart Rwij⸗-
ning Opbloei, „Hinwelken und Aufblühen“: Mit dieſen orten hat der
Verfaſſer ſelbſt die zwei des Bandes gekennzeichnet. Kalviniſche Staats⸗
männer und janſeniſtiſche Gottesgelehrte ſtellen ich, von Joſephinern und Ratio⸗

naliſten Unterſtützt, der katholiſchen Marienandacht mehr oder minder feindli
entgegen. Daraus rfolgt bei den Katholiken elbſt eine erkliche Erſchütterung
ihres Vertrauens Maria und eine bedauerliche Abnahme ihrer Liebeserweiſegegen die himmliſche Utter. Doch auch In den ſchlimmſten Tagen noch ge⸗bietet die Königin über ein Häuflein Getreuer; und allmähli beſonders
vom Beginn des 19 Jahrhunderts an, ird die Verehrung der Mutter des

Herrn neu belebt und mehr und mehr gekräftigt, bis ſie ſich endlich in Gottes⸗
ien und Unterricht, In gelehrten und volkstümlichen riften, Im Kunſtleben
und Vereinsweſen oher und reicher Ute entfalte Wir aben bei Be⸗
ſprechung des ſiebten Bandes den el und die Umſicht erühmt, womit

＋ Kronenburg ſeinen Stoff geſammelt und verwertet hat Die gleichen Vor⸗
züge kommen auch dem vorliegenden ande Von allgemein irchengeſchicht—. —

—

—
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ſie vor allem mit der Denk⸗ und Sprechweiſe jener Zeit ſich vertraut machten.

Sonſt müßten die Ergebniſſe ihrer Arbeiten immer recht zweifelhaft bleiben, und
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der Fortſchritt in der Erkenntnis jener Zeit würde eher gehemmt als gefördert.

So iſt durch vorliegende Arbeit eine eingehende monographiſche Behandlung jener

Frage keineswegs überflüſſig geworden. Doch wäre es wohl zu empfehlen, zu⸗

nächſt das handſchriftlich noch vorliegende Material möglichſt vollſtändig zu ver⸗

öffentlichen, damit man nicht genötigt iſt wie bisher, in wichtigen Punkten mit

Auszügen ſich zu behelfen. Vorläufig dürfte über die Frage vielleicht am beſten

Runterrichten X. Le Bachelet im Dict. de Théol. cath. II 657—696, eine

Arbeit, die der Verfaſſer nicht gekannt zu haben ſcheint.

Heinrich Lennertz S. J.

Kirchengeſchichte.

Iiaröa⸗s Heerlijkheid

in Nederland. Door J. A. F. Kronen-

burg C. SS. R. VIII. Band. Mit 5 Bildern. 8e (583 S.) Amster-

dam 1914, Bekker. Alle acht Bände des Werkes zusammen 32.—,

in Leinwand geb. 38.50, in Halbfranzband (zu sieben Bänden)

45.— (einzelne Bände werden nicht abgegeben).

Mit dieſem Bande ſchließt das großartige Werk ab, das die Geſchichte der

Marienverehrung im heutigen Königreich der Niederlande von deren Anfängen

durch alle Jahrhunderte hindurchführt (ogl. in dieſer Zeitſchrift 72 119071

461—463; 77 [19091] 231; 80 [19111 356; 93 [1917] 207—211). Er

umfaßt die Zeit vom ausgehenden 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Rwij-

ning en Opbloei, „Hinwelken und Aufblühen“: Mit dieſen Worten hat der

Verfaſſer ſelbſt die zwei Teile des Bandes gekennzeichnet. Kalviniſche Staats⸗
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männer und janſeniſtiſche Gottesgelehrte ſtellen ſich, von Joſephinern und Ratio⸗

naliſten unterſtützt, der katholiſchen Marienandacht mehr oder minder feindlich

entgegen. Daraus erfolgt bei den Katholiken ſelbſt eine merkliche Erſchütterung
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ihres Vertrauens zu Maria und eine bedauerliche Abnahme ihrer Liebeserweiſe

gegen die himmliſche Mutter. Doch auch in den ſchlimmſten Tagen noch ge⸗

bietet die hehre Königin über ein Häuflein Getreuer; und allmählich, beſonders

vom Beginn des 19. Jahrhunderts an, wird die Verehrung der Mutter des

Herrn neu belebt und mehr und mehr gekräftigt, bis ſie ſich endlich in Gottes⸗

dienſt und Unterricht, in gelehrten und volkstümlichen Schriften, im Kunſtleben

und Vereinsweſen zu hoher und reicher Blüte entfaltet. Wir haben bei Be⸗

ſprechung des ſiebten Bandes den Fleiß und die Umſicht gerühmt, womit

P. Kronenburg ſeinen Stoff geſammelt und verwertet hat. Die gleichen Vor⸗

züge kommen auch dem vorliegenden Bande zu. Von allgemein kirchengeſchicht⸗

licher Bedeutung iſt hier die Darſtellung des holländiſchen Janſenismus. Wir

wiſſen nicht, ob jemand berufener war als P. Kronenburg, die Schleichwege und

Irrfahrten dieſer traurigen Sekte vor der Welt bloßzulegen.

Es ſei uns geſtattet, aus dem reichen Bilde einige Züge hervorzuheben, die

a für T in hohem Maße lehrreich ſind.

—0ᷓer Bedeutung iſt hier die Darſtellung des holländiſchen Janſenismus Wir

wiſſen nicht, ob jemand berufener war als Kronenburg, die Schleichwege und
Irrfahrten dieſer traurigen bor der Welt bloßzulegen.

ſei uns geſtattet, aus dem reichen Bilde einige Züge hervorzuheben, die

auch für Deutſchland un em Maße ehrrei ſind


